
‭Gebührenordnung‬
‭Manching‬

‭gültig ab 01.09.2025‬

‭Stundenkategorie‬ ‭Kinderkrippe‬ ‭Kindergarten‬

‭3-4 Stunden (20 Wochenstunden)‬ ‭245,00 €‬ ‭140,00 €‬
‭4-5 Stunden (25 Wochenstunden)‬ ‭293,00 €‬ ‭157,00 €‬
‭5-6 Stunden (30 Wochenstunden)‬ ‭339,00 €‬ ‭171,00 €‬
‭6-7 Stunden (35 Wochenstunden)‬ ‭386,00 €‬ ‭186,00 €‬
‭7-8 Stunden (40 Wochenstunden)‬ ‭433,00 €‬ ‭201,00 €‬
‭8-9 Stunden (45 Wochenstunden)‬ ‭481,00 €‬ ‭226,00 €‬
‭9-10 Stunden (50 Wochenstunden)‬ ‭528,00 €‬ ‭240,00 €‬

‭Essen‬ ‭88,00 €‬ ‭88,00 €‬

‭Wichtige Hinweise:‬

‭1.‬ ‭Ab‬ ‭dem‬ ‭10.‬ ‭hintereinander‬ ‭folgenden‬ ‭Öffnungstag‬ ‭ist‬ ‭eine‬ ‭Kürzung‬ ‭des‬
‭Essensgeldes‬ ‭möglich.‬ ‭Die‬ ‭Abmeldung‬ ‭erfolgt‬ ‭über‬‭die‬‭Einrichtung.‬‭Feste‬‭Schließtage‬
‭sind‬ ‭bereits‬ ‭im‬ ‭monatlichen‬ ‭Essenspreis‬ ‭berücksichtigt.‬ ‭Der‬ ‭Essensbetrag‬‭für‬‭den‬‭Hort‬
‭gilt für die regulären Schultage.‬

‭2.‬ ‭Alle‬ ‭Gebühren‬ ‭werden‬ ‭12‬ ‭x‬ ‭im‬ ‭Jahr‬ ‭abgebucht.‬ ‭Bei‬ ‭Aufnahme‬ ‭bzw.‬ ‭Ausscheiden‬
‭während des laufenden Monats fällt die komplette Monatsgebühr an.‬

‭3.‬ ‭Bei Eintritt fällt eine einmalige‬‭Bearbeitungsgebühr‬‭in Höhe von‬‭50 €‬‭an.‬

‭4.‬ ‭Pro‬ ‭Rücklastschrift‬ ‭ist‬ ‭zusätzlich‬ ‭zu‬ ‭den‬ ‭Bankkosten‬ ‭noch‬ ‭eine‬
‭Verwaltungspauschale‬‭in Höhe von‬‭10 €‬‭fällig.‬


